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Im Sinne von Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2019/1156 des europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Vertriebs von Organismen für gemeinsame Anlagen und zur Änderung der Verordnungen 

(EU) Nr. 345/2013, (EU) Nr. 346/2013 und (EU) Nr. 1286/2014 

 
Beschwerdemanagement 
Die DJE Investment S.A. legt Wert darauf, Anleger der von ihr verwalte-
ten Fonds („Anleger“) zu jeder Zeit den bestmöglichen Service zu bieten. 
Falls Anleger dennoch einmal nicht zufrieden sein sollten, so haben An-
leger das Recht eine Beschwerde einzureichen. Hierfür hat die DJE In-
vestment S.A. eine Beschwerdestelle eingerichtet mit dem Ziel, eine 
transparente und zeitnahe Bearbeitung der Beschwerde zu gewährleis-
ten. 

Entsprechende weitere Informationen zum Beschwerdemanagement 
können dem auf der Internetseite www.dje.de veröffentlichten Dokument 
zum Beschwerdemanagement entnommen werden. 

Zur Durchsetzung ihrer Rechte können Anleger den Rechtsweg vor den 
ordentlichen Gerichten beschreiten oder, soweit ein solches zur Verfü- 
gung steht, auch ein Verfahren für alternative Streitbeilegung anstren-
gen. 

 
Außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten 
Anleger haben das Recht einen Antrag auf außergerichtliche Beilegung 
einer Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, der Commis-
sion de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), einzureichen. 
(siehe: https://www.cssf.lu/de/kundenbeschwerden/) 

 
Verbraucherschlichtungsstelle 
Die DJE Investment S.A. hat sich für ihre grenzüberschreitend verwalte-
ten Fonds nach deutschem Recht zur Teilnahme an Streitbeilegungsver-
fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet. 

Bei Streitigkeiten können Verbraucher die „Ombudsstelle für Investment- 
fonds“ des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. 
als zuständige Verbraucherschlichtungsstelle anrufen. Die DJE Invest- 
ment S.A. nimmt an Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungs- 
stelle teil. 

Die Kontaktdaten der „Ombudsstelle für Investmentfonds“ lauten: 
Büro der Ombudsstelle des BVI 
Bundesverband Investment und Asset Management e.V. 
Unter den Linden 42 
10117 Berlin 
Telefon: 030 6449046-0 
Telefax: 030 6449046-29 
E-Mail: info@ombudsstelle-investment-
fonds.de www.ombudsstelle-investment-
fonds.de 

Verbraucher sind natürliche Personen, die in den Fonds zu einem Zweck  
 

investieren, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbst- 
ständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, die also zu Pri-
vatzwecken handeln. 

 
Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagegesetzbuch 
Ist der Käufer von Anteilen eines offenen Investmentvermögens durch 
mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume 
desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu 
bestimmt worden, eine auf den Kauf gerichtete Willenserklärung abzuge- 
ben, so ist er an diese Erklärung nur gebunden, wenn er sie nicht inner-
halb einer Frist von zwei Wochen bei der Verwaltungsgesellschaft oder 
einem Repräsentanten im Sinne des § 319 Kapitalanlagegesetzbuch 
(„KAGB“) in Textform widerruft; dies gilt auch dann, wenn derjenige, der 
die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Ge-
schäftsräume hat. Bei Fernabsatzgeschäften gilt § 312g Absatz 2 Satz 
1 Nummer 8 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Wider- 
rufserklärung. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn dem Käufer 
die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss ausgehändigt oder 
eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und in der Durchschrift oder 
der Kaufabrechnung eine Belehrung über das Widerrufsrecht enthalten 
ist, die den Anforderungen des Artikel 246 Absatz 3 Satz 2 und 3 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch genügt. Ist der 
Fristbeginn nach § 305 Absatz 2 Satz 2 KAGB streitig, trifft die Beweis-
last den Verkäufer. 

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, 
dass 

1. der Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs ist oder 

2. er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile 
geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 
Absatz 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. 

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, 
so ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenen-
falls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die 
bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der be-
zahlten Anteile am Tag nach dem Eingang der Widerrufserklärung ent-
spricht. 

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. 

Die vorstehenden Maßgaben zum Widerrufsrecht betreffend den Kauf 
von Investmentanteilen gelten entsprechend für den Verkauf von Antei-
len durch den Anleger.
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Aufhebung des grenzüberschreitenden Vertriebs 
Fonds der DJE Investment S.A. können in verschiedenen EU-Mit-
gliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden 
darauf hingewiesen, dass die DJE Investment S.A. beschließen kann, 
die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organis-
men für gemeinsame Anlagen getroffen haben, gemäß Artikel 93a der 
Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU auf-
zuheben. 

 
Musterfeststellungsklage 
Verbraucher mit Sitz in Deutschland haben im Falle von Streitigkeiten 
mit der DJE Investment S.A. das Recht sich an einer kollektiven 
Rechtsdurchsetzung im Sinne einer Musterfeststellungsklage gemäß 
§ 606 ZPO zu beteiligen. 

 
 
 
 


